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Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Liska und die Hofräte Dr. Knell und Dr.

Müller, im Beisein der Schriftführerin Kommissär Dr. Schnizer-Blaschka, in der Beschwerdesache der T-Baugesellschaft

m.b.H. gegen den Landeshauptmann von Steiermark, betre<end Verletzung der Entscheidungsp=icht in einer

Beitragssache nach dem ASVG, den Beschluß gefaßt:

Spruch

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Begründung

Nach dem Vorbringen in der vorliegenden, gemäß Art. 132 B-VG erhobenen Säumnisbeschwerde ist die belangte

Behörde mit der Erlassung eines Bescheides über einen von der Beschwerdeführerin am 17. Juli 1989 in einer

Beitragssache gegen einen Bescheid der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse erhobenen Einspruch durch mehr als

sechs Monate in Verzug.

Gemäß § 27 VwGG kann Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungsp=icht nach Art. 132 B-VG erst erhoben

werden, wenn die oberste Behörde, die im Verwaltungsverfahren, sei es im Instanzenzug, sei es im Weg eines Antrages

auf Übergang der Entscheidungsp=icht angerufen werden konnte, von einer Partei angerufen worden ist und nicht

binnen sechs Monaten in der Sache entschieden hat.

Gemäß § 73 Abs. 2 AVG 1950 geht auf schriftliches Verlangen der Partei, der innerhalb einer Frist von sechs Monaten

der Bescheid nicht zugestellt wurde, die Zuständigkeit zur Entscheidung an die sachlich in Betracht kommende

Oberbehörde über.

Die nach dieser Gesetzesbestimmung in Betracht kommende Oberbehörde ist nicht (bloß) die im Instanzenzug in

Betracht kommende Behörde, sondern darüberhinaus auch jede sonstige Behörde, die - bei Ausschluß eines

ordentlichen Rechtsmittels - durch Ausübung des Weisungs- oder Aufsichtsrechtes den Inhalt der unterbliebenen

Entscheidung hätte bestimmen können (vgl. den hg. Beschluß vom 18. Jänner 1990, Zl. 89/09/0160, und die darin

zitierte Vorjudikatur sowie den Beschluß vom 3. Juli 1990, Zl. 90/08/0104).

Sachlich in Betracht kommende Oberbehörde im Sinne des § 73 AVG 1950 ist in einer Beitragssache nach dem ASVG

der Bundesminister für Arbeit und Soziales.

Die gegen den Landeshauptmann gerichtete Säumnisbeschwerde war daher mangels vorheriger Anrufung des

Bundesministers für Arbeit und Soziales ohne weiteres Verfahren als unzulässig zurückzuweisen.
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